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Allgemeines Verwaltungsrecht

A  rbeitsblatt zum Thema:       Aufhebung von Verwaltungsakten

C. Die  speziellen  Aufhebungsregelungen  im  Bereich  des  Bundes-  und  Gemein-
schaftsrechtes

Synopse: 

Art. 73 VO (EG) Nr. 796/2004 Art. 80 VO (EG) Nr. 1122/2009

Verordnung (EG) Nr. 796/2004 der kommission vom 21.  April 
2004 mit Durchführungsbestimmungen zur Einhaltung a n-
derweitiger Verpflichtungen, zur Modulation und zum  Inte-
grierten Verwaltungs- und Kontrollsystem nach der V erord-
nung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates mit gemeinsamen R egeln
für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrar -
politik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe

Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 der Kommission vom 
30. November 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur  
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates hinsichtlich der 
Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen, der Modul ation 
und des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsyste ms im
Rahmen der Stützungsregelungen für Inhaber landwirt -
schaftlicher Betriebe gemäß der genannten Verordnun g 
und mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 hinsichtlich der Einhaltung ande rweiti-
ger Verpflichtungen im Rahmen der Stützungsregelung  für
den Weinsektor

ABl. L 141 vom 30.4.2004, S. 18–58 

Artikel 73

Rückforderung zu Unrecht gezahlter Beträge

ABl. L 316 vom 2.12.2009, S. 65–112 

Artikel 80

Rückforderung zu Unrecht gezahlter Beträge

1.   Bei zu Unrecht gezahlten Beträgen ist der Betriebsinhaber 
zur Rückzahlung dieser Beträge zuzüglich der gemäß Absatz 3 
berechneten Zinsen verpflichtet.

(1)   Bei zu Unrecht gezahlten Beträgen ist der Betriebsinhaber
zur Rückzahlung dieser Beträge zuzüglich der gemäß Absatz 2
berechneten Zinsen verpflichtet. 

2.   Die Mitgliedstaaten können beschließen, den zu Unrecht ge-
zahlten Betrag wiedereinzuziehen, indem sie den entsprechen-
den Betrag von Vorschüssen oder Zahlungen abziehen, die der 
betreffende Betriebsinhaber nach Erlass des Rückforderungsbe-
scheids im Rahmen der Beihilferegelungen gemäß den Ti-
teln III und IV der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 erhält. Der Be-
triebsinhaber kann diesen Betrag jedoch zurückzahlen, ohne den 
Abzug abzuwarten.

3.   Die Zinsen werden für den Zeitraum zwischen der Übermitt-
lung des Rückforderungsbescheids an den Betriebsinhaber und 
der tatsächlichen Rückzahlung bzw. dem Abzug berechnet.

Der anzuwendende Zinssatz wird nach Maßgabe der einschlägi-
gen nationalen Rechtsvorschriften festgesetzt, darf jedoch nicht 
niedriger sein als der bei der Rückforderung von Beträgen nach 
einzelstaatlichen Vorschriften geltende Zinssatz.

(2)   Die Zinsen werden für den Zeitraum zwischen der Über-
mittlung des Rückforderungsbescheids an den Betriebsinhaber
und der tatsächlichen Rückzahlung bzw. dem Abzug berech-
net. 

Der anzuwendende Zinssatz wird nach Maßgabe der einschlä-
gigen nationalen Rechtsvorschriften festgesetzt, darf jedoch 
nicht niedriger sein als der bei der Rückforderung von Beträ-
gen nach einzelstaatlichen Vorschriften geltende Zinssatz. 

4.   Die Verpflichtung zur Rückzahlung gemäß Absatz 1 gilt nicht, 
wenn die Zahlung auf einen Irrtum der zuständigen Behörde oder
einer anderen Behörde zurückzuführen ist, der vom Betriebsinha-
ber billigerweise nicht erkannt werden konnte.

Bezieht sich der Irrtum auf Tatsachen, die für die Berechnung der
betreffenden Zahlung relevant sind, so gilt Unterabsatz 1 nur, 
wenn der Rückforderungsbescheid nicht innerhalb von zwölf Mo-
naten nach der Zahlung übermittelt worden ist.

(3)   Die Verpflichtung zur Rückzahlung gemäß Absatz 1 gilt 
nicht, wenn die Zahlung auf einen Irrtum der zuständigen Be-
hörde oder einer anderen Behörde zurückzuführen ist, der vom
Betriebsinhaber billigerweise nicht erkannt werden konnte.

Bezieht sich der Irrtum auf Tatsachen, die für die Berechnung 
der betreffenden Zahlung relevant sind, so gilt Unterabsatz 1 
nur, wenn der Rückforderungsbescheid nicht innerhalb von 
zwölf Monaten nach der Zahlung übermittelt worden ist.

5.   Die Verpflichtung zur Rückzahlung gemäß Absatz 1 gilt nicht, 
wenn zwischen dem Tag der Zahlung der Beihilfe und dem Tag, 
an dem der Begünstigte von der zuständigen Behörde erfahren 
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hat, dass die Beihilfe zu Unrecht gewährt wurde, mehr als zehn 
Jahre vergangen sind.

Der in Unterabsatz 1 genannte Zeitraum wird jedoch auf vier Jah-
re verkürzt, wenn der Begünstigte in gutem Glauben gehandelt 
hat.

6.   Für Beträge, die aufgrund von Kürzungen und Ausschlüssen 
gemäß den Bestimmungen des Artikels 21 und des Titels IV zu-
rückgezahlt werden müssen, gilt eine Verjährungsfrist von vier 
Jahren.

7.   Die Absätze 4 und 5 gelten nicht bei Vorschüssen.

8.   Die Mitgliedstaaten können je Betriebsinhaber und Prämien-
zeitraum auf die Wiedereinziehung eines Betrags von bis zu 
100 EUR (ausschließlich Zinsen) verzichten, sofern die einschlä-
gigen nationalen Rechtsvorschriften entsprechende Bestimmun-
gen für solche Fälle enthalten.

Müssen die Zinsen getrennt von den zu Unrecht gezahlten Beträ-
gen eingezogen werden, so können die Mitgliedstaaten unter 
denselben Bedingungen darauf verzichten, einen Zinsbetrag von 
bis zu 50 EUR einzuziehen.
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